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Die Unterscheidung zwischen Italienisch 
als Unterrichtsprache und Italienisch als 
Unterrichtsfach, die der Titel hervorhebt, 
widerspiegelt die sprachlich komple-
xe Situation der Schweiz, wo mehrere 
einheimische Sprachen mit Einwande-
rungssprachen zusammenleben. Eine 
Reflexion über das Lehren und Lernen 
von Italienisch im nationalen Kontext 
bedeutet, dass der Status des Italienischen 
als territoriale Minderheitssprache, als 
dritte Landessprache (nach der Anzahl 
ihrer Sprecher), als Amtssprache, aber 
auch als wichtige Einwanderungssprache 
berücksichtigt werden muss. Die Gliede-
rung des Italienischunterrichts1, auf die 
der Titel hinweist, entspricht weitgehend 
der territorialen Aufteilung in das italie-
nische Sprachgebiet (Kanton Tessin und 
italienischsprachige Täler des Kantons 
Graubünden) und die anderen Sprach-
gebiete. Die Situation des Italienischen 
als wichtige Immigrationssprache und 
als Amtssprache auf Bundesebene gäbe 
Anlass dazu, diese strenge territoriale 
Abgrenzung etwas aufzuweichen. 

In der italienischen Schweiz
Was den Kanton Tessin anbetrifft, 
schreibt das Schulgesetz fest, dass im 
Kanton auf Italienisch unterrichtet (und 
gelernt) wird. Art. 1.3 der Schulgesetzes 
der Kantons Tessin (Kanton Tessin 1990) 
lautet: „L’insegnamento è impartito in 
lingua italiana e nel rispetto della libertà 
di coscienza.”2 Das Italienische ist somit 
Schulsprache und nimmt daher die Dop-
pelrolle einer Unterrichtssprache und, 
insbesondere im Italienischunterricht, 
auch die eines Unterrichtsfaches ein. 
Das Volksschulgesetz des Kantons Grau-
bünden (2012) erwähnt die Schulsprache 
nicht ausdrücklich und stützt sich dabei 
auf das Territorialitätsprinzip, wonach 
Italienisch in den italienischsprachigen 
Gebieten (Misox, Bergell, Puschlav) als 
Schulsprache gilt und auch hier, im Rah-
men des Italienischunterrichts, sowohl 
Unterrichtssprache als auch Unterrichts-
fach ist. Das Gesetz sieht auch zweispra-
chigen Unterricht vor. 
Der kürzlich eingeführte Lehrplan der 
Tessiner Volksschule und der Lehrplan 
21, der sich im Kanton Graubünden in 
der Umsetzungsphase befindet, weisen 
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1 Aus Platzgründen fokussieren wir uns hier 
vorwiegend auf die Volksschule.

2 „Der Unterricht wird in italienischer Sprache 
erteilt, im Einklang mit der Gewissensfrei-
heit“ (unsere Übersetzung).

3 „Das Italienisch stellt für alle Schüler, un-
abhängig von ihrer sprachlichen Herkunft, 
das erste Instrument schulischen Lernens 
dar.“ und „Der Sprachunterricht stellt 
einen wesentlichen Baustein der Ausbil-
dung jedes Schülers der Volksschule, und 
demzufolge jedes Bürgers dar, insofern als 
die vollständige Entwicklung der sprachli-
chen Kompetenz Grundvoraussetzung für 
die Eingliederung des Individuums in den 
sozialen, historischen und kulturellen Kon-
text ist“ (Kanton Tessin, 2015: 93-95, unsere 
Übersetzung).

4 „Die Fähigkeit, auf sprachlicher Ebene 
bewusst und verantwortungsvoll zu 
kommunizieren, ist eines der Hauptziele 
der schulischen Bildung.“ (Cantone Grigioni, 
2016)

5 In der Fragestellung der Strukturerhebung 
versteht man unter Hauptsprache “die 
Sprache, in der Sie denken und die Sie am 
besten beherrschen“ (es kann mehr als eine 
Sprache angegeben werden, ohne Differen-
zierung zwischen Dialekt und Standardspra-
che).

6 Vgl. Christopher, Pandolfi & Casoni in die-
sem Heft.

dem Italienischen eine absolut zentra-
le Bedeutung zu. Der Tessiner Lehrplan 
schreibt zur Bedeutung des Unterrichts-
faches Italienisch Folgendes fest: “L’ita-
liano costituisce per tutti gli allievi, in-
dipendentemente dalla lingua d’origine, 
il primo veicolo di apprendimento sco-
lastico.” und “L’insegnamento linguistico 
costituisce un elemento centrale nella 
formazione di ogni allievo della scuola 
dell’obbligo e, di conseguenza, di ogni 
cittadino, in quanto il pieno sviluppo 
della competenza linguistica è la pre-
messa all’inserimento dell’individuo nel 
contesto sociale, storico e culturale”3. Der 
Kanton Graubünden schreibt seinerseits 
in Bezug auf die italienischsprachigen 
Schulen: “La capacità di comunicare a 
livello linguistico in modo consapevole e 
responsabile è uno degli obiettivi princi-
pali della formazione scolastica”4. 
Infolge der Tatsache, dass in beiden 
Gebieten dem Italienischen als Unter-
richtssprache und als Unterrichtsfach 
ein beträchtliches Gewicht zugeschrieben 
wird, kann man davon ausgehen, dass 
dieser Unterricht in gesetzgeberischer 
und quantitativer Hinsicht auf gesunden 
Beinen steht und die Ziele der Sprachpo-
litik, d.h. die Entwicklung der kommuni-
kativen Kompetenz der Schülerinnen und 
Schüler sowie deren Zugang zu Wissen 
und kulturellem Erbe, umgesetzt werden.

In den anderen Sprachgebieten
Aus den jährlichen Strukturerhebun-
gen des Bundesamtes für Statistik geht 
hervor, dass mehr als die Hälfte der Be-
völkerung mit Hauptsprache Italienisch5 
ausserhalb des italienischen Sprachge-
bietes wohnt. Dies ist weitgehend auf 
die wichtige Rolle des Italienischen als 
Immigrationssprache zurückzuführen. 
Dennoch sieht das schweizerische Bil-
dungssystem aufgrund des Territorial-
prinzips ausserhalb des traditionell ita-
lienischsprachigen Territoriums keinen 
schulsprachlichen Unterricht in dieser 
Sprache vor. Italienisch wird demzufolge 
praktisch ausschliesslich als L2 unter-
richtet. Dies trifft weitgehend auch für 
den dreisprachigen Kanton Graubünden 
ausserhalb des italienischen Sprachge-
bietes zu. Eine leichte Aufweichung des 
Territorialprinzips lässt sich aber im 
Angebot von Immersionsprogrammen 
in Deutsch und Italienisch beobachten, 
das seit 2012 in der Verordnung zum 
Volksschulgesetz des Kantons Graubün-
den verankert ist (Art. 28). In Bezug auf 
Italienisch wird dies insbesondere in 

Chur und in den beiden Gemeinden Ma-
loja und Bivio praktiziert. Letztere sind 
traditionell italienischsprachig, befinden 
sich aber an der Sprachgrenze. Infolge der 
starken Germanisierung dieser beiden 
Gemeinden sind viele Bewohner zwei- 
oder dreisprachig und daher wird zur 
Stärkung des Italienischen die Grund-
stufe zweisprachig geführt (Gregori et. al., 
2012; vgl. auch Todisco in diesem Heft).
Die Rolle des Italienischen als Hauptspra-
che stellt einen wichtigen Aspekt der 
Vitalität des Italienischen in der Schweiz 
dar (cfr. Moretti, Pandolfi & Casoni, 2011; 
Moretti & Pandolfi, 2011). Aus der Erhe-
bung von 2014 zur Sprache, Religion und 
Kultur des Bundesamtes für Statistik geht 
hervor, dass das Italienische ausserhalb 
des italienischen Sprachgebietes auch 
als Sekundärsprache eine wichtige Rolle 
spielt: 34.3% der Bevölkerung ausserhalb 
des italienischen Sprachgebietes haben 
Italienisch als Sekundärsprache angege-
ben, d.h. als Sprache, in der eine gewisse 
(nicht näher spezifizierte) Kompetenz 
vorhanden ist, die aber nicht Hauptspra-
che ist6. Diese Italienisch-Kompetenz ist 
sicher hauptsächlich auf die Migrations-
vergangenheit der Familie zurückzufüh-
ren (es handelt sich in diesem Fall um die 
2., 3. usw. Generation von Einwanderern 
aus Italien, für die das Italienische nicht 
mehr Hauptsprache ist), aber sie kann 
auch das Resultat von Unterricht als L2 
sein. Das Angebot von Italienisch-Un-
terricht im Schweizer Schulsystem und 
dessen effektive Nutzung trägt massgeb-
lich zur Stellung des Italienischen als 
Sekundärsprache in der Schweiz bei. Da-
ten dazu stellen daher einen wichtigen 
Indikator der Vitalität des Italienischen 
in der Schweiz dar und bilden eine wich-
tige Basis für die Sprachenpolitik und die 
mehrsprachige Erwerbsplanung.
Die gesetzliche Grundlage des Italie-
nisch-Unterrichts als L2 bilden das Spra-
chengesetz und das HarmoS-Konkordat. 
Dieses sieht in der obligatorischen Schule 
neben dem Unterricht in einer zweiten 
Landessprache und Englisch ein „be-
darfsgerechtes Angebot an fakultativem 
Unterricht in einer dritten Landesspra-
che“ vor. Mit der dritten Landessprache 
ist ausserhalb des italienischsprachigen 
Territoriums in der Regel Italienisch ge-
meint. Das Angebot eines fakultativen 
Unterrichts in Italienisch ermöglicht es 
zumindest einem Teil der Schülerinnen 
und Schüler der obligatorischen Schule, 
sich Anfänger-Kompetenzen in dieser 
Sprache anzueignen. Ein solches An-
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7 Vgl. Neuenschwander in diesem Heft.

tigt ist (Unterricht auf Italienisch und in 
Italienisch) und dass diesbezüglich kein 
Grund zur Besorgnis besteht. In diesem 
Sinne gilt es hier, die Anstrengungen ins-
besondere auf die qualitative Ebene eines 
wirksamen Unterrichts zu konzentrieren, 
mit dem Ziel, allen Schülerinnen und 
Schülern die notwendigen sprachlichen 
Mittel auf den Weg mitzugeben, die zu ei-
ner effektiven Mitgestaltung des sozialen 
und kulturellen Lebens notwendig sind. 
Ausserhalb des italienischen Sprachge-
bietes, wo zurzeit Italienisch fast aus-
schliesslich Unterrichtsfach und nicht 
Unterrichtssprache ist, wäre es wün-
schenswert, das Territorialprinzip etwas 
aufzuweichen und auch ausserhalb des 
italienischen Sprachgebietes Unterricht 
sowohl in als auch auf Italienisch anzu-
bieten, wie dies in der obligatorischen 
Schule des Kantons Graubünden z.T. 
schon geschieht. Ansätze dazu bahnen 
sich auf der Sekundarstufe II an (z.B. im 
Kanton Vaud und im Kanton Bern), wo 
Immersionsunterricht auf Italienisch an-
geboten wird. Zum heutigen Zeitpunkt 
sind dies allerdings Ausnahmefälle. Es 
gilt deshalb verstärkt auf den Unterricht 
als L2 zu setzen und diesen im Rahmen 
von HarmoS sowohl in quantitativer als 
auch in qualitativer Hinsicht erheblich 
zu verstärken. Im politisch delikaten 
Kontext der Fremdsprachendiskussion 
bietet die Mehrsprachigkeitsdidaktik eine 
wirksame Grundlage, um Grundkompe-
tenzen aufzubauen und somit der dritten 
Landessprache mehr Raum zu geben. 

gebot wirkt sich entscheidend auf die 
Fächerwahl der Schülerinnen und Schü-
ler auf postobligatorischer Stufe aus, 
insbesondere darauf, ob diese Sprache 
in einer weiterführenden Schule in den 
Fächerkanon gewählt wird. Das Ange-
bot von Italienischunterricht ist in der 
obligatorischen Schule der nicht-italie-
nischsprachigen Schweiz sehr heterogen. 
Während in einigen Kantonen der Italie-
nischunterricht bereits auf Primarstufe 
angeboten wird (Graubünden und Uri), 
bieten ihn eine Mehrheit der Kantone als 
Freifach auf Sekundarstufe an (z.B. Vaud, 
Jura, Bern usw.). Es gibt auch Kantone, 
in denen trotz Zugehörigkeit zum Har-
moS-Konkordat gar kein Angebot besteht 
(Genf und Wallis)7.
Abschliessend kann festgehalten  werden, 
dass die Vitalität des Italienischen als Un-
terrichtssprache sowie als Unterrichts-
fach in der italienischen Schweiz gefes-
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